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(1) Enteignete und Nebenberechtigte haben gegen den Enteigner Anspruch auf Vergütung

a) für den durch die Enteignung bewirkten Rechtsverlust oder für die durch die Enteignung bewirkte

Rechtseinschränkung und

b) für alle anderen unmittelbar durch die Enteignung verursachten Vermögensnachteile.

(2) Vermögensnachteile im Sinne des Abs. 1 lit. b sind insbesondere

a) Aufwendungen, die einem Enteigneten oder einem Nebenberechtigten durch die Räumung des von der

Enteignung betroffenen Gegenstandes erwachsen,

b) Wertminderungen von Grundstücksresten, die bei der Enteignung eines Teiles eines Grundstückes infolge einer

Beeinträchtigung ihrer zweckmäßigen Nutzbarkeit entstehen,

c) Aufwendungen, die einem Enteigneten oder einem Nebenberechtigten, dem durch die Enteignung seine einzige

Wohnmöglichkeit genommen wird, für die Bescha ung einer gleichwertigen Wohnmöglichkeit erwachsen, soweit

die nach Abs. 1 lit. a zu leistende Vergütung für die Bescha ung einer gleichwertigen Wohnmöglichkeit nicht

ausreicht.

(3) Bei der Ermittlung der Vergütung haben außer Betracht zu bleiben:

a) der Wert der besonderen Vorliebe,

b) Aufwendungen, die ein Enteigneter oder ein Nebenberechtigter zur Erhöhung des Wertes des von der Enteignung

betro enen Gegenstandes gemacht hat, obwohl er wußte oder hätte wissen müssen, daß die Enteignung dieses

Gegenstandes bereits beantragt wurde,

c) Wertminderungen oder Werterhöhungen, die der von der Enteignung betro ene Gegenstand durch die

Maßnahme erfährt, deren Verwirklichung die Enteignung dient.

(4) Für die Ermittlung der Vergütung sind die Verhältnisse im Zeitpunkt der Erlassung des Enteignungsbescheides

(Wertermittlungsstichtag) maßgebend.

(5) Die Vergütung hat zu bestehen:

a) bei dauernder Inanspruchnahme des Gegenstandes der Enteignung sowie bei einer zu erwartenden dauernden

Wertminderung des Gegenstandes der Enteignung infolge seiner vorübergehenden Inanspruchnahme in einer

einmaligen Geldleistung,

b) bei vorübergehender Inanspruchnahme des Gegenstandes der Enteignung in wiederkehrenden Geldleistungen

innerhalb angemessener Zeitabstände.

(6) Soweit sich die durch die Enteignung verursachten Vermögensnachteile nicht von vornherein ausreichend

bestimmen lassen, können sowohl der Enteigner als auch der Enteignete und der Nebenberechtigte in angemessenen

Zeitabständen, die nicht kürzer als ein Jahr sein dürfen, die Festsetzung der Vergütung beantragen, die für die in der

Zwischenzeit erkennbar gewordenen Vermögensnachteile gebührt. In einem solchen Fall ist nach dem Ablauf eines

Jahres nach der Fertigstellung des Vorhabens, dessen Verwirklichung die Enteignung dient, spätestens jedoch nach

dem Ablauf von fünf Jahren nach dem Eintritt der Rechtskraft des Enteignungsbescheides die zu leistende Vergütung

endgültig festzusetzen.

In Kraft seit 01.04.1989 bis 31.12.9999
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